
Gemeinde Barleben
Der Bürgermeister

N I EDERSCHR I F T

zur öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderates

Sitzungstermin: Dienstag, den 26.09.2023

Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr

Sitzungsende: 20:40 Uhr

Ort, Raum: im Gemeindesaal der Gemeinde Barleben,
Breiteweg 147, 39179 Barleben

Anwesend sind

Vorsitzender

Herr Ulrich Korn

Bürgermeister

Herr Frank Nase

Mitglieder

Herr Dr. Edgar Appenrodt

Herr Manfred Behrens

Frau Evelyn Brämer

Herr Jörg Brämer

Herr Peter Hiller

Herr Ralf Jassen

Herr Franz-Ulrich Keindorff

Frau Zoe Keindorff

Herr Ulf Kelterer

Herr Johannes Könitz

Herr Claus Lehmann

Frau Rita Linke

Herr Reinhard Lüder

Herr Michael Ölze

Frau Margitta Pape
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Herr Philipp Winkler

Vertreter der Amtsverwaltung

Frau Stefanie Hoffmann

Herr Michael Schumann

Frau Diana Stürze

Herr Thomas Zaschke

Protokollantin

Frau Ann Nischang

Abwesend sind

Mitglieder

Frau Cornelia Dorendorf entschuldigt

Herr Otfried Müller

Frau Ramona Müller entschuldigt

.
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Öffentlicher Teil

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
und der Beschlussfähigkeit

Der Gemeinderatsvorsitzende Herr Korn eröffnet um 18:30 Uhr die Sitzung. Er
stellt die ordnungsgemäße Ladung und mit 17 anwesenden GR-Mitgliedern die
Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der
Tagesordnung

Die TOPs 13 und 14 (Berufung FFW) werden gleich nach TOP 6 behandelt, damit
Herr Horstmann nicht unnötig lange warten muss.

Herr Appenrodt erinnert an den Antrag der Fraktion FWG zum Thema
Fernwärmenetz, der heute nicht auf der TO steht. Herr Nase erklärt, dass dieser
Sachverhalt derzeit noch in der Verwaltung zur Stellungnahme und Beantwortung
liegt.

Mit der Änderung, TOP 13 und TOP 14 vorzuziehen lässt der Vorsitzende über die
TO abstimmen.

Abstimmungsergebnis zur geänderten TO

JA NEIN ENTH BEFA

17 0 0 0

TOP 3 Einwohnerfragestunde

Es sind keine Einwohner anwesend.

TOP 4 Mitteilungen des Bürgermeisters

Der Bürgermeister begrüßt Herrn Meuser von der Fa. MÄTV, ab heute werden die
GR-Sitzungen wieder aufgezeichnet.
Dann teilt der Bürgermeister mit:

 Am 08. September tagte zum ersten Mal der Innovationsbeirat
 Am 16. September waren ca. 400 Besucher den Tag der offenen Tür in der
Gemeindeverwaltung zu Gast

 Am 30. September findet auf dem Hof der Mittellandhalle der Tag der
Regionen statt

 Die Stadt Wolmirstedt hat die Zweckvereinbarung zur gemeinsame
Vergabestelle gekündigt, begründet wurde dies mit Personalmangel.
Derzeit laufen Gespräche, damit eine Ausweichlösung zusammen mit
anderen Kommunen geschaffen werden kann.

 Mehrere Mannschaften aus der Gemeinde Barleben haben erfolgreich an
der Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen.
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 In jeder Ortschaft wurde ein Bürgerterminal aufgestellt. Eine Auswertung
der Nutzungsintensität ist aufgrund der Datenschutzbestimmungen nicht
gestattet.

 Am Wochenende 30.09./01.10. fährt eine Barleber Abordnung nach
Wittmund, die Partnerschaft besteht seit 25 Jahren. Der Bürgermeister
fährt am 02. Oktober hinterher um am Festakt teilzunehmen.

 Die offizielle Einweihung des Sportlerheims soll im November 2023
erfolgen.

 Die ARGE Breitband soll nach Angaben des Landkreises im Sommer 2024
beendet werden. Dafür plant man die Errichtung eines Zweckverbandes.

 Die Ecole-Stiftung hat sich mit dem ehemaligen Schulleiter des
Gymnasiums auf eine Beendigung des Dienstverhältnisses geeinigt. Die
Stelle wird danach ausgeschrieben werden.

 Vor ca. zwei Wochen gab es eine Einwohnerversammlung, Hauptthema
war die Verkehrssicherheit. Das Protokoll kann gern zur Verfügung gestellt
werden. Im nächsten Jahr findet die Einwohnerversammlung in Ebendorf
statt.

 Die Fa. TSA zieht aus dem Gebäude Breiteweg 147 in Barleben aus und in
ein eigenes Gebäude im TPO um. Für eine Nachnutzung der
Räumlichkeiten im Breiteweg laufen bereits Gespräche.

 Die Barleber Bibliothek bleibt bis auf weiteres geschlossen, die
Mitarbeiterin hat gekündigt.

 Zur Eröffnung des neugebauten Gerätehauses der FFW Barleben am 13.
Oktober um 15:00 Uhr sind alle Mandatsträger herzlich eingeladen.

 Die Fa. Sioux hat den Mietvertrag für ein Gebäude im TPO unterschrieben

Zum Artikel in der heutigen Volksstimme bietet der Bürgermeister an, im nicht
öffentlichen Teil der Sitzung über Einzelheiten zu informieren und sich
auszutauschen.

Zum aktuellen Sachstand bei der Klage geben die Kreisumlagebescheide wird im
GR am 12. Dezember der Rechtsbeistand der Gemeinde im nicht öffentlichen Teil
Erläuterungen abgegeben.

Der Vorsitzende gratuliert nachträglich Frau Dorendorf, Frau Müller und Herrn
Kelterer zum Geburtstag.

Herr Ölze betritt den Saal.
Ab jetzt sind 18 Gemeinderäte anwesend.

TOP 5 Anfragen zu den Mitteilungen, Anfragen und Anregungen

Herr Brämer fragt nach Details zum Thema Vergabestelle. Der Bürgermeister
erläutert den derzeitigen Sachstand. Auch den Gemeinden Wanzleben, Möser und
Biederitz wurde die Zweckvereinbarung gekündigt, die Kapazitäten in
Wolmirstedt geben es einfach nicht her.

Frau Brämer lobt die gelungene Einwohnerversammlung, diese war sehr
informativ.

Sie fragt im Namen der Fraktion FWG:
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Die Fa. HELIONAT hat vor Jahren im Rahmen eines Bürgerenergie-Projektes die
Installation einer PV-Anlage zur Stromerzeugung auf dem Dach der
Mittellandhalle in Barleben erarbeitet. Dieses Projekt wurde bisher nicht
umgesetzt.
Wir bitten darum, uns die Gründe zu nennen, warum die Installation einer PV-
Anlage auf dem Dach der Mittellandhalle technisch nicht möglich ist.
Welcher Gutachter hat die technische Machbarkeit geprüft und von der
Umsetzung abgeraten?
Gibt es weitere Gründe, weshalb das Projekt bisher nicht umgesetzt wurde?
Welche sind das?
Der Bürgermeister informiert kurz über die Dachbeschaffenheit auf der Sporthalle
und sagt eine schriftliche Beantwortung der Anfrage zu.

Herr Keindorff informiert über die in Tsarevo eingetretenen Schäden, es gab
Überflutungen, Brücken sind eingestürzt, Häuser wurden weggeschwemmt, Tote
sind zu beklagen. Er regt an, einen Hilfsfond einzurichten, um finanzielle und
materielle (FFW-Fahrzeug) Hilfe für die Partnergemeinde zu bündeln. Die
Verwaltung möge bitte prüfen, ob das umsetzbar ist.

TOP 6 Anträge zur Aufnahme in die nächste Tagesordnung

Herr Brämer beantragt einen TOP KiTa-Beiträge. Es geht vorrangig um ein
kostenfreies letzte KiTa-Jahr vor dem Schuleintritt. Der Vorsitzende weist darauf
hin, dass er dies bereits auf der letzten GR-Sitzung beantragt hat und der TOP
heute auf der Tagesordnung steht.

Herr Appenrodt beantragt im Namen der Fraktion FWG einen TOP „Prüfung von
Photovoltaikanlagen (PV) auf kommunalen Liegenschaften“. Gemeint sind alle
kommunalen Liegenschaften.
Der Bürgermeister informiert kurz, dass die Gemeinde in diesem Thema schon
aktiv ist.
Aktuell wird für das Dorfgemeinschaftshaus Meitzendorf eine solche PV-Anlage
vorbereitet. Gespräche laufen zu den Liegenschaften Gemeinschaftsschule,
KiGa/Hort, Villa Breiteweg 147, Haus II der Gemeindeverwaltung, …
Er sagt zu, für die Liegenschaften der Kommune eine schriftliche Übersicht
zusammenzutragen.

TOP 7 Bebauungsplan Nr. 44 für den Bereich „Verlagsstraße 1“ der
Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben
Aufstellungsbeschluss
Vorlage: BV-0074/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44 für den
Bereich „Verlagsstraße 1“ der Gemeinde Barleben / Ortschaft Barleben; der
Geltungsbereich ist als Anlage beigefügt.
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Der Bebauungsplan wird im förmlichen Verfahren i.S.d. § 8 BauGB mit
Umweltprüfung und Beteiligung gemäß §§ 3 und 4, jeweils Absatz 1 und 2, i.V.m.
§ 4a BauGB durchgeführt.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 44
für den Bereich „Verlagsstraße 1“ der Gemeinde Barleben / Ortschaft
Barleben; der Geltungsbereich ist als Anlage beigefügt.
Der Bebauungsplan wird im förmlichen Verfahren i.S.d. § 8 BauGB mit
Umweltprüfung und Beteiligung gemäß §§ 3 und 4, jeweils Absatz 1 und
2, i.V.m. § 4a BauGB durchgeführt.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

18 0 0 0

TOP 8 Breiteweg SÜD-SÜD, Vorplanung, Abschnitt zwischen Sülzestraße
und Brückenbauwerk ( kl. Sülze)
Vorlage: BV-0086/2023

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat Barleben beschließt die in der Vorplanung vorgestellte Variante
…. des Planungskonzeptes zum Teilausbau Breiteweg SÜD-SÜD (zw. ca.
Sülzestraße und Brückenbauwerk kleine Sülze) in vorliegender Fassung.

Herr Korn gibt die bevorzugten Varianten aus den Vorberatungen zur Kenntnis,
der Hauptausschuss empfiehlt Variante 2.

Herr Brämer plädiert für die Variante 3 (wie der Bauausschuss), bei der Variante
2 sieht er Schwierigkeiten bezüglich der Fällgenehmigung für die beiden
Kastanien, die als Naturdenkmal geführt werden.

Herr Keindorff ist anderer Ansicht. Die beiden Kastanien gehören zum selben
Naturdenkmal wie die anderen bereits ersetzten Kastanien vom Kreisel
Ebendorfer Straße bis hin zur Kreuzung Breiteweg/Rothenseer Straße.
Herr Lüder unterstützt diese Ansicht. Der jetzt zu bauende Abschnitt ist die
Fortführung des Abschnittes des Breiteweg Süd, in dem sinnvoll Straße, Radweg,
Packtaschen und Bäume angeordnet wurden. Beide sprechen sich für Variante 2
aus.

Herr Appenrodt ist der Absicht, ein Rechtsstreit würde zum Stillstand beim Bau
des Radweges und der Straße führen. Das gilt es zu vermeiden, er unterstützt
die Variante 3.
Für ihn ist auch eine Variante 3a denkbar, bei der man die fraglichen Bäume
einhaust, drumherum die Straße und die Nebenanlagen fertig baut und das
Ergebnis des Rechtsstreites abwartet. Nach Entscheidung wären dann die Bäume
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zu fällen und das fehlende Zwischenstück fertig zu bauen oder der Fußweg um
die Bäume herum zu bauen.

Frau Brämer weist auf die Menge der versiegelten Fläche hin, die nach Ende der
Baumaßnahme vorhanden sein wird.
Die Diskussion pendelt zwischen Befürwortern der Varianten 2 und 3 hin und her.

Der Vorsitzende beendet die ausführliche Diskussion und stellt die
Beschlussvorlage zuerst mit der empfohlenen Variante 2 zur Abstimmung.

Beschluss:
Der Gemeinderat Barleben beschließt die in der Vorplanung vorgestellte
Variante 2 des Planungskonzeptes zum Teilausbau Breiteweg SÜD-SÜD
(zw. ca. Sülzestraße und Brückenbauwerk kleine Sülze) in vorliegender
Fassung.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

12 5 1 0

TOP 9 Änderung des Grundsatzbeschlusses zum Radwegekonzept der
Gemeinde Barleben
Vorlage: BV-0064/2023

Beschlussvorschlag:
1. Der Gemeinderat beschließt die Wiederaufnahme der Maßnahme G 3.11 in
das Radwegeverkehrskonzept.

2. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister der Gemeinde Barleben die
Vereinbarung zwischen der Gemeinde Barleben und der
Landesstraßenbaubehörde vom 05.05.2023 zur Planung eines
straßenbegleitenden Radweges an der Landesstraße L 48 (Leistungsphase
1-4) zu unterzeichnen.

3. Mit der Unterzeichnung vorliegender Vereinbarung beschließt der
Gemeinderat eine neue Priorisierung zum bestätigten Grundsatzbeschluss
des Radwegekonzept der Gemeinde Barleben wie folgt:

Prio. 1: G 3.13 komplett an der Rothenseer Str. (Bauausführung in 2024
geplant)
Prio. 2: G 3.11 an der L48
Prio. 3: G 3.15 an der L47
Prio. 4: G 3.2 entlang der Bahn in Richtung Barleber See
Prio. 5: G 3.18 von Sportplatz in nördliche Richtung
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Der Beschlussvorschlag wurde in jedem Gremium ein wenig modifiziert. Herr
Korn verliest die Empfehlung des Hauptausschusses und stellt die BV mit den
dort empfohlenen Änderungen zur Abstimmung.

Beschluss
1. Der Gemeinderat beschließt die Wiederaufnahme der Maßnahme G
3.11 in das Radwegeverkehrskonzept.
2. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister der Gemeinde
Barleben die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Barleben und der
Landesstraßenbaubehörde vom 05.05.2023 zur Planung eines
straßenbegleitenden Radweges an der Landesstraße L 47
(Leistungsphase 1-4) zu unterzeichnen.
3. Mit der Unterzeichnung vorliegender Vereinbarung beschließt der
Gemeinderat eine neue Priorisierung zum bestätigten
Grundsatzbeschluss des Radwegekonzept der Gemeinde Barleben wie
folgt:
Prio 1: G 3.13 komplett an der Rothenseer Straße
Prio 2: G 3.2 entlang der Bahn in Richtung Barleber See
Prio 3: G 3.15 Lückenschluss an der L47
Prio 4: G 3.18 vom Sportplatz in nördlicher Richtung
Prio. 5: G 3.11 an der L48

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

17 0 1 0

TOP 10 Barleben, Neubau Geh- und Radweg an der Rothenseer Straße,
Vorstellung Vorplanung
Vorlage: BV-0088/2023

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt
1. die in der Vorplanung zum Radwegebau an der Rothenseer Straße vorgestellte
Variante ….. und
2. die in der Vorplanung zum Brückenbauwerk vorgestellte Variante……
in Vorliegender Fassung.

Der Beschlussvorschlag wurde intensiv diskutiert. Herr Korn gibt die Empfehlung
des Hauptausschusses zur Kenntnis. Die vorgeschlagene Stahlbetonbrücke fand
keine Mehrheit.
Herr Brämer informiert, dass sich der Bauausschuss sehr wohl für die Brücke
ausgesprochen hatte.

Herr Keindorff erinnert an die vor Jahrzehnten geplante Brücke am Buschweg.
Der Landkreis hat dort so viele Auflagen ausgesprochen, dass heutzutage der
Eindruck einer Autobahnbrücke entsteht. Das sollte sich nicht wiederholen
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Er erinnert daran, dass es sich hier nur um einen Radweg handelt, der über einen
kleinen Graben führt. Der Landkreis selbst hat Brückenbauwerke anderer,
kleinerer Dimension in Holzbauweise an anderen Orten genehmigt, es ist nicht
einzusehen, dass hier in Barleben solche Dimensionen geplant werden. Eine
normale Brücke würde es hier auch tun.

Herr Lüder erinnert sich, dass beim Ausbau der Rothenseer Straße ein Antrag
gestellt wurde, den Radweg ebenfalls über die zu errichtende Brücke zu führen.
Dann hätte man dieses Thema heute nicht diskutieren müssen. Diese Möglichkeit
wurde vertan.
Jetzt geht es darum eine Lösung zu finden, einen Radweg über eine Brücke zu
führen.

Herr Korn erläutert, dass die neuen Brückenvarianten natürlich den Weg durch
die Ausschüsse gehen werden.
Er stellt die BV mit den Empfehlungen des Hauptausschusses zur Abstimmung.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt
1. die in der Vorplanung zum Radwegebau an der Rothenseer Straße

vorgestellte Variante 1 mit folgenden Anregungen:
- den Fahrbahnteiler nach Süden verschieben und etwas
einkürzen

- die Hauptverkehrsführung in die Ziegeleistraße zu lenken
- die nach links in die Ziegeleistraße abbiegende Schleppkurve
zu erweitern

2. Die in der Vorplanung zum Brückenbauwerk vorgestellten Varianten
sind nach Vorabstimmung mit dem Landkreis neu zu bewerten und
als kostengünstigere Varianten vorzustellen

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

16 1 1 0

TOP 11 Umbennenung der Kanalstraße in Meitzendorf
Vorlage: BV-0059/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Umbenennung der „Kanalstraße“ in der Ortschaft
Meitzendorf in „Am Kanal“.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Umbenennung der „Kanalstraße“ in der
Ortschaft Meitzendorf in „Am Kanal“.

Abstimmungsergebnis
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JA NEIN ENTH BEFA

18 0 0 0

TOP 12 Mein Baum für Barleben - Spendenbaum-Konzept
Vorlage: BV-0067/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Umsetzung des Spendenbaum-Konzeptes „Mein
Baum für Barleben“ mit einem festgesetzten Mindest-Spendenbetrag in Höhe von
400,-€ je Baumspende.

Der OR Barleben hat den Beschlussvorschlag um eine Evaluierung nach drei
Jahren ergänzt.

Herr Lüder vermisst nach wie vor die Möglichkeit der Klein- und Kleinstspenden.
Er setzt auf die Evaluierung.
Herr Appenrodt wirft ein, dass jeder jederzeit spenden kann, für was auch immer,
selbstverständlich auch für Bäume.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Umsetzung des Spendenbaum-
Konzeptes „Mein Baum für Barleben“ mit einem festgesetzten Mindest-
Spendenbetrag in Höhe von 400,-€ je Baumspende.
Nach drei Jahren ist das Konzept zu evaluieren.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

15 0 3 0

TOP 13 Berufung des stellvertretenden Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr
Barleben
Vorlage: BV-0087/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beruft den Kameraden Danny Fritze als
stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Barleben für die Dauer von 6
Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beruft den Kameraden Danny
Fritze als stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Barleben
für die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit.
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Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

18 0 0 0

TOP 14 Berufung in die Funktion des Gemeindewehrleiters der Freiwilligen
Feuerwehr der Gemeinde Barleben
Vorlage: BV-0075/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Berufung des Kameraden Carsten Horstmann in
die Funktion des Gemeindewehrleiters als Ehrenbeamter auf Zeit für die Dauer
von 6 Jahren.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Berufung des Kameraden Carsten
Horstmann in die Funktion des Gemeindewehrleiters als Ehrenbeamter
auf Zeit für die Dauer von 6 Jahren.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

16 1 1 0

TOP 15 Verkauf des alten LF8/6 der Ortsfeuerwehr Meitzendorf
Vorlage: BV-0094/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des alten LF8/6 der Ortsfeuerwehr
Meitzendorf gegen Höchstgebot.

Die Ergänzung aus dem Hauptausschuss wird übernommen. Der Vorsitzende
stellt die ergänzte BV zur Abstimmung.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des alten LF8/6 der
Ortsfeuerwehr Meitzendorf gegen Höchstgebot.
Vorher ist zu prüfen, ob Bedarf an diesem Fahrzeug in Tsarevo besteht.



12

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

18 0 0 0

TOP 16 Gestaltung der Netzverteiler (NVt) in der Gemeinde Barleben
Vorlage: BV-0085/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt die sukzessive Gestaltung
der Netzverteiler und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung. Der
Gemeinderat beschließt weiterhin, dass die Gestaltung der NVts mit dem
jeweiligen Ortschaftsrat im entsprechenden Jahr abzustimmen ist.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt die sukzessive
Gestaltung der Netzverteiler und beauftragt die Verwaltung mit der
Umsetzung. Der Gemeinderat beschließt weiterhin, dass die Gestaltung
der NVts mit dem jeweiligen Ortschaftsrat im entsprechenden Jahr
abzustimmen ist.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

18 0 0 0

TOP 17 Förderung von Vereinen/ Investitionen, Hier: FSV Barleben 1911 e.V.
Vorlage: BV-0090/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt, dass der FSV Barleben 1911 e.V. im Rahmen der
Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für
gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für die sportgerechte Ausgestaltung des
Mehrzweckgebäudes für Vereins- u. Schulsport in Höhe von 30.600,00 € erhält.

Herr Schumann bestätigt, dass die im Hauptausschuss vermissten
Kostenangebote in der Verwaltung vorliegen.

Beschluss
Der Gemeinderat beschließt, dass der FSV Barleben 1911 e.V. im
Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für
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Investitionen für gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für die
sportgerechte Ausgestaltung des Mehrzweckgebäudes für Vereins- u.
Schulsport in Höhe von 30.600,00 € erhält.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

18 0 0 0

TOP 18 Förderung von Vereinen/ Investitionen, Hier: FSV Barleben 1911 e.V.
Vorlage: BV-0091/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt, dass der FSV Barleben 1911 e.V. im Rahmen der
Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für
gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für die Beschaffung eines mobilen
Minispielfeldes inkl. Transportanhänger in Höhe von 34.200,00 € erhält.

Im Laufe der Vorberatungen wurde der Beschlusstext dieser BV geändert. In
dieser geänderten Form stellt der Vorsitzende die BV zur Abstimmung.

Beschluss
Der Gemeinderat beschließt, dass der FSV Barleben 1911 e.V. im
Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für
Investitionen für gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für die
Beschaffung eines mobilen Minispielfeldes in Höhe von 29.700,00 €
erhält.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

18 0 0 0

TOP 19 Förderung von Investitionen, Hier: Evangelisches Pfarramt Barleben
Vorlage: BV-0072/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Instandsetzung der Fassadenfläche von
Kirchenschiff/ Hohem Chor und Sakristeien mit einer Zuwendung in Höhe von
150.000,00 € zu fördern. Die Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung
des Haushaltes 2023 gewährt.
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Herr Könitz erklärt sich für befangen.

Der Bürgermeister informiert, dass das im Hauptausschuss noch bestehende
Hemmnis mittlerweile ausgeräumt wurde. Er hat schriftlich die Klärung der
fraglichen Sachlage vorliegen.

Der Vorsitzende stellt die BV in umgeänderter Form zur Abstimmung.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Instandsetzung der Fassadenfläche von
Kirchenschiff/ Hohem Chor und Sakristeien mit einer Zuwendung in
Höhe von 150.000,00 € zu fördern. Die Zuwendung wird unter Vorbehalt
der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

17 0 0 1

TOP 20 Aufhebung des Sperrvermerkes zur Beschaffung eines
Kunstrasenpflegeroboters im Haushaltsjahr 2023
Vorlage: BV-0084/2023

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt die Aufhebung des Sperrvermerkes unter der
Kostenstelle 42404.0821000-2022-018 zur Beschaffung eines
Kunstrasenpflegeroboters.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Aufhebung des Sperrvermerkes zur
Kenntnis.

TOP 21 Erteilung des Einvernehmens zur Entgeltvereinbarung zwischen dem
Landkreis Börde und der Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung
für den Hort der Internationalen Grundschule für den Zeitraum 01.
Juni 2023 bis 31. Mai 2024
Vorlage: BV-0082/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt die Erteilung des
Einvernehmens zur Entgeltvereinbarung für die Kindertagesstätte „Hort der
Internationalen Grundschule“ des Trägers Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt
Stiftung für den Zeitraum vom 01. Juni 2023 bis 31. Mai 2024.
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Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt die Erteilung des
Einvernehmens zur Entgeltvereinbarung für die Kindertagesstätte „Hort
der Internationalen Grundschule“ des Trägers Bodelschwingh-Haus
Wolmirstedt Stiftung für den Zeitraum vom 01. Juni 2023 bis 31. Mai
2024.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

18 0 0 0

TOP 22 Erteilung des Einvernehmens zur Entgeltvereinbarung zwischen dem
Landkreis Börde und der Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung
für die Kindertagesstätte "Gut Arnstedt" für den Zeitraum vom 01.
Juni 2023 bis 31. Mai 2024
Vorlage: BV-0083/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt die Erteilung des
Einvernehmens zur Entgeltvereinbarung für die Kindertagesstätte „Gut Arnstedt“
des Trägers Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung für den Zeitraum vom 01.
Juni 2023 bis 31. Mai 2024.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt die Erteilung des
Einvernehmens zur Entgeltvereinbarung für die Kindertagesstätte „Gut
Arnstedt“ des Trägers Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung für den
Zeitraum vom 01. Juni 2023 bis 31. Mai 2024.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

0 0 0 0

TOP 23 8. Änderungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des
Unterhaltungsverbandes "Untere Ohre"
Vorlage: BV-0066/2023

Beschlussvorschlag:
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Der Gemeinderat beschließt die 8. Änderungssatzung zur Umlage der
Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ der Gemeinde
Barleben.

Beschluss
Der Gemeinderat beschließt die 8. Änderungssatzung zur Umlage der
Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes „Untere Ohre“ der
Gemeinde Barleben.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

13 0 5 0

TOP 24 Smart City - Umsetzung Maßnahme "smarte Aufenthaltsräume"
Vorlage: BV-0078/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt zur Erhöhung der Luft- und Lebensqualität und zur
Aufwertung des öffentlichen Raumes in der Gemeinde Barleben den Kauf eines
CityTree.

Der Bürgermeister erläutert noch einmal, wie es zu dieser Maßnahme kam und
erläutert seine Sichtweise.
Offensichtlich braucht eine Umsetzung dieser Maßnahme noch weitere
Absprachen und Betrachtungen. Es bleibt beim Zurückziehen der BV durch die
Verwaltung.

Beschluss
Die BV wird von der Verwaltung zurückgezogen.

TOP 25 Rücknahme der Kündigung der Zweckvereinbarung Jersleber See
Vorlage: BV-0070/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Rücknahme der vorsorglich durch den
Bürgermeister nach Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am 07.02.2023
ausgesprochene Kündigung der Zweckvereinbarung.
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Herr Appenrodt hätte solch einen TOP schon längst gern auf der Tagesordnung
gehabt. Es gibt einen diesbezüglichen Antrag seiner Fraktion.
Weiterführende Planungen am Jersleber See können nur im Konsens beider
Gemeinden gemacht werden. Und nicht immer ist eine Kommune erste Wahl
beim Betreiben einer Naherholungsanlage, manches können private Dritte
besser.

Der Bürgermeister fasst noch einmal die stattgefundenen Austausche mit der
Niederen Börde zusammen.

Beschluss
Der Gemeinderat beschließt die Rücknahme der vorsorglich durch den
Bürgermeister nach Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden am
07.02.2023 ausgesprochene Kündigung der Zweckvereinbarung.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

18 0 0 0

TOP 26 Verpachtung des Betriebes der öffentlichen Einrichtung Camping-
und Wochenendplatz einschließlich Strandbad und Freizeitanlagen
am Jersleber See
Vorlage: BV-0071/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt die Verpachtung des Tourismus- und
Naherholungsareal Jersleber See an einen privaten Pächter
(Grundsatzbeschluss).

Herr Behrens verlässt den Saal.
Es sind noch 17 Gemeinderäte anwesend.

Beschluss
Der Gemeinderat beschließt die Verpachtung des Tourismus- und
Naherholungsareal Jersleber See an einen privaten Pächter
(Grundsatzbeschluss).

Abstimmungsergebnis
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JA NEIN ENTH BEFA

15 2 0 0

TOP 27 Berufung eines sachkundigen Einwohners in den Finanzausschuss
Vorlage: BV-0095/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat bestätigt die Berufung von Frau Christiane Kautzsch-Jacobi als
sachkundige Einwohnerin im Fachausschuss Finanzen der Gemeinde Barleben.

Beschluss
Der Gemeinderat bestätigt die Berufung von Frau Christiane Kautzsch-
Jacobi als sachkundige Einwohnerin im Fachausschuss Finanzen der
Gemeinde Barleben.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

16 0 1 0

TOP 28 Stand Abrechnung ehem. Sanierungsgebiet "Ortskern"
Vorlage: IV-0008/2023

Beschluss:
Der Ortschaftsrat Barleben und der Gemeinderat nehmen die
aufgeführten Informationen zur Erhebung des Ausgleichsbetrages im
ehemaligen Sanierungsgebiet „Ortskern“ zur Kenntnis.

Herr Behrens betritt wieder den Saal.
Es sind 18 Gemeinderäte anwesend.

TOP 29 Sachstand zum Breitbandausbau
Vorlage: IV-0010/2023

Beschluss:
Die Ortschaftsräte, der Bauausschuss, der Hauptausschuss sowie der
Gemeinderat nehmen die Thematik „Sachstand zum Breitbandausbau“ zur
Kenntnis.
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TOP 30 Ergebnisbericht Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an

Hauptverkehrsstraßen in der Gemeinde Barleben
Vorlage: IV-0011/2023

Beschluss:
Die Informationsvorlage mit dem Ergebnisbericht
Umgebungslärmkartierung Stufe 4 an Hauptverkehrsstraßen in der
Gemeinde Barleben und die Bekanntmachung der 1. Phase der
Öffentlichkeitsbeteiligung zur Aufstellung eines Lärmaktionsplanes (4.
Stufe) der Gemeinde Barleben wird zur Kenntnis genommen.

TOP 31 halbseitiges Parken Hinter dem Thie in Ebendorf
Vorlage: IV-0014/2023

Beschluss:
Der Ortschaftsrat Ebendorf erhält die Informationen zur Kenntnis.

Herr Behrens erklärt noch einmal den Sachverhalt aus seiner Sicht. Er kennt von
dem Vor-Ort-Termin am 03. November 2022 keinerlei Protokoll. Er fragt, ob der
Verwaltung solch eines vorliegt.
Frau Hoffmann informiert, dass es sich bei dem Termin am 03.11.2023 um einen
Vor-Ort-Termin im Rahmen der Anhörung zum Verfahren gehandelt hat. Danach
folgte die verkehrsrechtliche Anordnung.

Der Bürgermeister hat die Verärgerung der Anwohner natürlich mitbekommen.
Ebenso die Übungsfahrt der FFW Ebendorf. Noch liegt ihm zum Ergebnis der
Übungsfahrt nichts Schriftliches vor.

TOP 32 Kindergarten-/Kitabeiträge - Diskussion auf Antrag der Fraktion
FWG/Grüne

Herr Brämer begründet den Fraktionsantrag. Zuallererst geht es um den Verweis
in die Ausschüsse und die Aufnahme in die nächste Sitzungsfolge.
Es soll beraten und abgestimmt werden, ob ein kostenfreies letztes KiTa-Jahr in
Barleben umgesetzt werden kann.

Der Bürgermeister sieht Schwierigkeiten bei der Anfertigung der entsprechenden
Beschlussvorlagen. Die Kapazitäten im Finanzbereich sind begrenzt und werden
derzeit durch die erforderliche Anfertigung des Jahresabschlusses 2022
gebunden. Wer nämlich als Kommune eine Genehmigung für den HH 2024
bekommen möchte, muss zwingend vorher die Jahresabschlüsse bis 2022
fertiggestellt haben.
Ob die Verwaltung also bis zum Dezember die Kalkulationen und Vergleiche für
die KiTA-Kosten für verschiedenen Szenarien vorlegen kann, ist daher fraglich.
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Der Fraktionsvorsitzende der antragstellenden Fraktion erklärt sich daraufhin
damit einverstanden, den Antrag auch auf der übernächsten Sitzungsfolge zu
behandeln.

Herr Brämer würde auch ohne Zahlen und Kosten die grundsätzliche
Fragestellung erörtern. Dies wird als nicht sinnvoll angesehen.

Der Antrag wird zur Beratung in die Ausschüsse verwiesen.

TOP 33 Niederschriften der letzten Sitzungen des Gemeinderates

TOP 33.1 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates vom 27.
Juni 2023 (öffentlicher Teil)

Es liegen keine Änderungsanträge vor. Der öffentliche Teil der Niederschrift wird
in der vorliegenden Form bestätigt.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

17 0 1 0

TOP 33.1.1 Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der
Niederschrift

Vorlage: BV-0046/2023
Schadensregulierung zur Unterspülung Dahlenwarsleber Straße
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Reparaturleistung des
Straßenabschnittes in der Dahlenwarsleber Straße Tiefbaufirma Antje Hein BNP
e.K, Feldstraße 18, 39179 Barleben, zu vergeben.

Vorlage: BV-0053/2023
Erwerb eines Grundstückes
Beschluss
Der Gemeinderat beschließ den Erwerb der Grundstücke in der Gemarkung
Barleben, Flur 16 Flurstück 95/2 mit 17 m² und Flurstück 95/3 mit 17 m².

Vorlage: BV-0054/2023
Erwerb eines Grundstückes
Beschluss
Der Gemeinderat beschließ den Erwerb der Grundstücke in der Gemarkung
Barleben, Flur 16 Flurstück 659/51 mit 43 m², Flurstück 82/1 mit 1 m² sowie der
Grundstücke der Flur 5, Flurstück 83/3 mit 5 m² und Flurstück 83/6 mit 86 m².

Vorlage: BV-0055/2023
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Erwerb eines Grundstückes
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt den Erwerb des Grundstückes Abendstraße 3 der
Gemarkung Barleben, Flur 3, Flurstück 205/27 mit 573 m². Die geplanten
finanziellen Mittel sollen nicht überschritten werden.

Vorlage: BV-0057/2023
Verkauf eines Grundstückes - Grundsatzbeschluss
Beschluss
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung die im Sachverhalt aufgeführten
Maßnahmen umzusetzen, um den Verkauf einer noch zu vermessenen Teilfläche
des Grundstückes in der Gemarkung Meitzendorf, Flur 4 Flurstück 868 gemäß
aktuellem Bodenrichtwert für Wohnbaufläche zu vollziehen.

Vorlage: BV-0052/2023
Neueinstellung "Einrichtungsleitung Kindertagesstätte Barleben"
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt die Einstellung von Ellen Freke als
Einrichtungsleiterin der Kindertageseinrichtung Barleben.
Vorlage: BV-0056/2023
Neueinstellung "ständige stellvertretende Einrichtungsleitung
Kindertagesstätte Barleben und Teamleitung Hortbereich"
Beschluss
Der Gemeinderat beschließt die Einstellung von Inken Schuchardt als ständige
stellvertretende Einrichtungsleiterin und gleichzeitige Teamleiterin des
Hortbereiches der Kindertageseinrichtung Barleben.

TOP 33.1.2 Anfragen zur Niederschrift

Keine

TOP 33.2 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates vom 07.
Juli 2023 (öffentlicher Teil)

Es liegen keine Änderungsanträge vor. Der öffentliche Teil der Niederschrift wird
in der vorliegenden Form bestätigt.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

16 0 2 0

TOP 33.2.1 Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der
Niederschrift

Ohne BV
Klageerhebung gegen den Bescheid zur Kreisumlage 2023
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Der Bürgermeister schlägt vor, zu beschließen
gegen den Bescheid des Landkreises Börde zur Kreisumlage 2023 Rechtsmittel
einzulegen. Es soll eine Anfechtungsklage gegen den Kreisumlagebescheid vom
15. Juni 2023 erhoben werden. Mit der Klageerhebung wird die eureos GmbH,
Hegelstraße 3, 39104 Magdeburg, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Ulf Gundlach,
beauftragt.

Der Gemeinderatsvorsitzende lässt über diesen Vorschlag abstimmen.

TOP 33.2.2 Anfragen zur Niederschrift

Keine

TOP 40 Schließen der Sitzung

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Gemeinderäten uns schließt die Sitzung um
20:40 Uhr.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der
darauffolgenden Sitzung. Mögliche Einwendungen zur Niederschrift können dort
in einer Zusammenfassung eingesehen werden.

Ann Nischang
Protokollant/in

F r a n k N a s e
Bürgermeister


